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Titel

Lebensbedingungen und Versorgung unbegleitet eingereister ausländischer Minderjähriger im Bundesland Bremen
Seit dem 1. Oktober 2005 sind die Jugendämter gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Sozialgesetzbuchs VIII verpflichtet, unbegleitet eingereiste ausländische Kinder oder Jugendliche in Obhut zu nehmen, wenn sich weder Personensorge- noch Erziehungs​berechtigte in Deutschland aufhalten. Damit hat der Gesetzgeber insbesondere unbe​gleiteten minderjährigen Flüchtlingen ein besonderes Schutzbedürfnis im Rahmen jugendbehördlicher Inobhutnahme zuerkannt, das sie aus den sonst üblichen asylrecht​lichen Verfahren herausnimmt. Die Inobhutnahme liegt nach dem Gesetzestext nicht im Ermessen des zuständigen Jugendamts, etwa aufgrund einer im einzelnen festzustel​lenden Gefährdung des Kindeswohls, sondern die Tatsachen der unbegleiteten Einreise und der Minderjährigkeit allein ziehen die Handlungspflicht des Jugendamts nach sich. Darüber hinaus wird der Behörde mit § 42 Abs. 1 Satz 4 ein nacheilender sorgerechtli​cher Handlungsbedarf dadurch auferlegt, dass im Fall der Inobhutnahme ausländischer Minderjähriger unverzüglich die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlas​sen ist.
Wir fragen den Senat:

1. Wie viele unbegleitet eingereiste Minderjährige leben gegenwärtig im Bundesland Bremen (bitte getrennt nach Bremen und Bremerhaven aufschlüsseln)?

2. Wie hat sich die Anzahl der unbegleiteten Minderjährigen, differenziert nach Alters​gruppen (unter 16, 16- bis 17-Jährige) und Geschlecht, in den Jahren 2006, 2007 und 2008 entwickelt? 

3. Aus welchen Herkunftsländern stammen die unbegleitet eingereisten Minderjährigen im Bundesland Bremen?

4. In wie vielen Fällen ist eine Inobhutnahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII erfolgt und ist in allen Fällen ein Vormund oder Pfleger gemäß Satz § 42 Abs. 1 Satz 4 bestellt worden? Welche Gründe führten ggf. zur Unterlassung der Inobhutnahme bzw. der Bestellung eines Vormunds oder Pflegers?

5. Wurde die bisherige Praxis der Alterseinschätzung in den zurückliegenden Jahren geändert? Wenn nein, aus welchen Gründen wurde keine Änderung vorgenommen?

6. In welchen Fällen haben die Jugendämter des Landes Bremen im Rahmen einer Inobhutnahmeprüfung Altersschätzungen vorgenommen und wurden dabei Dolmet​scher eingesetzt? In welchen Fällen wurde aufgrund einer aus § 81 SGB VIII abzuleitenden Einmischungspflicht von den örtlichen Ausländerbehörden bzw. der ZAST Auskunft über den Aufenthalt unbegleitet eingereister Minderjähriger angefor​dert und zu welchen Folgemaßnahmen hat das geführt?

7. Gab es Fälle, in denen Kinder oder Jugendliche auch nach dem Inkrafttreten der Neuregelung des § 42 SGB VIII im Rahmen der Erstunterbringung und Umverteilung auf der Grundlage des Asylverfahrensgesetzes untergebracht wurden und warum kam ggf. in solchen Fällen die Schutzfunktion der Inobhutnahme nicht zum Zuge?

8. In welchen der in § 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII vorgesehenen Wohnformen (ein​schließlich Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendnotdienste, Mädchen​häuser etc.) sind unbegleitet eingereiste Minderjährige im Land Bremen unterge​bracht (bitte nach Bremen und Bremerhaven differenzieren) und wie wird ihre altersgerechte interkulturelle, medizinische und psychosoziale Betreuung gewähr​leistet?

9. Plant der Senat, ähnlich wie in verschiedenen anderen Bundesländern ein „Clearing​haus“ zu schaffen, in dem die altersgerechte interkulturelle und psychosoziale Betreuung unbegleitet eingereister Minderjähriger gewährleistet wird? 
10. Orientieren sich die ausgezahlten Geldmittel an unbegleitete Minderjährige, z. B. für Taschengeld und Bekleidung, an den reduzierten Sätzen des Asylbewerberleistungs​gesetzes und ist es richtig, dass sich aus den Verträgen, die mit Betreibern von Unterkünften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geschlossen wurden, ungünstigere Betreuungsbedingungen, wie z. B. Personalschlüssel und Ausstattung der Unterkunft, ergeben als in der sonstigen Jugendhilfe? Wenn ja, wie sind diese Schlechterstellungen vor dem Hintergrund der besonderen Betreuungsbedürfnisse gegenüber der sonstigen Jugendhilfe zu rechtfertigen?
11. Welche Angebote und Möglichkeiten der Rechtsberatung gibt es im Bundesland Bremen für unbegleitet eingereiste Minderjährige?
12. Ist der Senat der Auffassung, dass allein durch die Amtsvormundschaft sichergestellt ist, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angesichts der komplexen Rechts​lage in ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten angemessen vertreten wer​den? Wie oft wurden in den letzten zwei Jahren Ergänzungspflegschaften beantragt bzw. eingerichtet? 

13.  Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben eine Aufenthaltserlaubnis nach §104a Abs.2 Satz 2 AufenthG erhalten? Wurden auch Aufenthaltserlaubnisse nach dieser Regelung an Personen erteilt, die als Minderjährige eingereist, aber vor dem Stichtag volljährig geworden sind?
14. Wie beurteilt der Senat die Tatsache, dass andere Bundesländer die Altfallregelung auch auf ehemals Minderjährige im Rahmen der Ermessensentscheidungen anwen​den? 

15. Gibt es einschlägige EU-Regelungen, die bei der Versorgung unbegleitet eingereis​ter Minderjähriger und im behördlichen Umgang mit ihnen zu beachten sind und sind diese in allen Fällen beachtet worden? Welche Probleme sind dabei ggf. aufgetre​ten?
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